
Anhang 1
zu § 8 der Satzung

der IKK-Pflegekasse Westfalen-Lippe

Entschädigungsregelung für die Mitglieder
des Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse,
der Bezirksbeiräte und der Regionalbeiräte

der IKK-Pflegekasse Westfalen-Lippe

Die Organmitglieder der IKK-Pflegekasse Westfalen-Lippe erhalten Entschädigungen für die
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Maßgabe des Anhanges 2 zu § 40 der Satzung der IKK
Westfalen-Lippe.§2 Abs.2 und §4 Abs.3 der Entschädgungsregelung für die Mitglieder des
Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse, der Bezirksbeiräte und der Regionalbeiräte der IKK
Westfalen-Lippe finden hierbei keine Berücksichtigung.


